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Satzung über die Teilnahme von Kindern und die Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule an den Förderschulen im Primarbereich des 

Kreises Unna (Neufassung mit Wirkung vom 01.08.2024) 

 

 

Gremium Sitzungsdatum Beschlussstatus Beratungsstatus 

 

 

Ausschuss für Schule und Bildung 16.04.2024 Empfehlungsbeschluss öffentlich 

Kreisausschuss 03.06.2024 Empfehlungsbeschluss öffentlich 

Kreistag 04.06.2024 Entscheidung öffentlich 

 

Organisationseinheit Schulen und Bildung 

Berichterstattung  Dr. Katrin Linthorst 

 

Budget 40 Schulen und Bildung 

Produktgruppe 40.02 Förderschulen 

Produkt 40.02.01 und 

40.02.04 

Sonnenschule Kamen / Regenbogenschule 

Bergkamen und Fröndenberg 

 

Haushaltsjahr 2024 Ertrag/Einzahlung [€]   

  Aufwand/Auszahlung [€]   

  

 

Klimarelevante Auswirkungen      keine  positive  negative 

Umfang der Auswirkungen                  Erläuterung siehe Sachbericht 

______________________________________________________________________________________ 
  

 

Beschlussvorschlag 

Die als Anlage beigefügte „Satzung über die Teilnahme von Kindern und die Erhebung von Elternbeiträgen 

für die Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule an den Förderschulen im Primarbereich des Kreises 

Unna“ wird beschlossen. 

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2024 in Kraft. 
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Sachbericht 

Auf Grundlage der Drucksache 101/17 hat der Kreistag die bislang geltende Satzung des Kreises Unna über 

die Teilnahme von Kindern und die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme 

außerunterrichtlicher Betreuungsangebote an den Förderschulen im Primarbereich (Regenbogenschule und 

Sonnenschule) des Kreises Unna vom 01.08.2017 beschlossen. 

 

Aus gegebenem Anlass ist nunmehr eine Überarbeitung der Satzung erfolgt. In diesem Zusammenhang 

wurden neben kleineren redaktionellen Änderungen insbesondere die in § 10 enthaltenen Regelungen zur 

Beitragsbefreiung (sogen. Geschwisterkindregelung, Nichtinanspruchnahme von Pflegeeltern sowie 

Kinderheimen und Wohngruppen) und die in § 11 genannten Maßgaben zur Berechnung des Einkommens 

im Rahmen der Einkommensermittlung überarbeitet.  

 

Die Satzung soll in der Neufassung mit Wirkung vom 01.08.2024 in Kraft treten. 

 
 

 

 

 

Anlagen 

Satzung über die Teilnahme von Kindern und die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme 

der Offenen Ganztagsschule an den Förderschulen im Primarbereich des Kreises Unna (Neufassung mit 

Wirkung vom 01.08.2024) 
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